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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1977

Norm

ABGB §1317

PostG §26

AHG §1 Cd10

Rechtssatz

Die Eigenart des Postbetriebes ist dadurch gekennzeichnet, daß die mit der Beförderung, vor allem aber auch die mit

der Zustellung (Abgabe) postp<ichtiger Sendungen betrauten Organe eine Vielzahl gesetzlicher Vorschriften zu

beobachten haben, bei der Erfüllung ihrer Aufgabe im Regelfall unter einem gewissen Zeitdruck stehen und nicht

immer in der Lage sind, in Zweifelsfällen die maßgeblichen Vorschriften einzusehen und sich von der Gesetzmäßigkeit

ihrer Tätigkeit zu überzeugen. Diese betriebswirtschaftlichen, in der Mehrzahl der übrigen Verwaltungszweige des

Bundes nicht anzutre@enden Besonderheiten der Posteinrichtungen rechtfertigen nun die in Art 23 Abs 5 B-VG

normierten, das Gebiet des Postwesen, Telegraphenwesen und Fernsprechwesens betre@enden

Sonderbestimmungen ebenso wie die Regelung des § 1317 ABGB, die besagt, daß besondere Vorschriften bestimmen,

in wie weit bei ö@entlichen Versendungsanstalten - und dazu gehört auch die Post - für den Schaden eine Haftung

übernommen werde.
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